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§ 32
 - Krankenanstalten- und Kuranstaltengesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.08.2025

Die LKF-Gebühren oder P/ege(Sonder)gebühren und Kostenbeiträge sind mit dem Tag der Vorschreibung fällig.

Gesetzliche Verzugszinsen können nach Ablauf von sechs Wochen ab dem Fälligkeitstag verrechnet werden.

In Kraft seit 31.12.2004 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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